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DOSSIER: SUCHTHILFE IM DEUTSCHSPRACHIGEN RAUM

Cannabisregulierung
in den deutschsprachigen

Landern

In den deutschsprachigen Lindern Europas ist Cannabis nach wie vor verbo-
ten. Zwar beeinflussen die internationalen Entwicklungen der Cannabispolitik
auch die Debatten in Deutschland, Osterreich und der Schweiz und es ist

eine Entwicklung hin zu vereinfachten strafrechtlichen Verfahren fiir den
Konsum von Cannabis erkennbar, aber eine vertiefte Auseinandersetzung mit
Alternativen zur Verbotspolitik findet in allen drei Lindern hauptsichlich in

Fachkreisen statt.
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Einleitung

International findet vielerorts ein Wandel im Umgang mit Cannabis
statt.? In den USA haben inzwischen acht Staaten den freien
Verkauf von Cannabis legalisiert und reguliert, Uruguay flihrte als
erstes Land den nicht medizinischen Gebrauch von Cannabis ein
und in Kanada stellte Premierminister Justin Trudeau eine strenge
Regulierung fiir 2017 in Aussicht. In Europa gibt es in Spanien die
Cannabis Social Clubs, die zwar in einer rechtlichen Grauzone
entstanden sind, aber nichtsdestotrotz von einem Umdenken in
der Cannabisfrage zeugen. Inwiefern ist diese Welle schon auf
Deutschland, Osterreich und die Schweiz iibergeschwappt? Ist
diese Bewegung iiberhaupt schon in Mitteleuropa angekommen?
Ein Blick auf die jiingsten Entwicklungen in den drei Ldndern, den
Status Quo der gesetzlichen Regelungen und die Positionen in
den aktuellen Diskussionen soll Aufschluss geben.

Cannabiskonsum in den
deutschsprachigen Lindern

Generell ist der Cannabiskonsum nach wie vor ein fiir Ju-
gendliche und junge Erwachsene typisches Phdnomen, wobei
besonders der regelmissige Konsum bei Mannern héufiger ist
als bei Frauen.? In allen drei Lindern nimmt der Anteil jener
Personen zu, die aufgrund von Cannabiskonsum eine Beratung
in Anspruch nehmen bzw. eine Behandlung beginnen. Dies allei-
ne sagt jedoch noch nichts dartiber aus, ob der problematische
Cannabiskonsum tatsichlich zunimmt, denn verschiedene andere
Faktoren kdnnen eine Rolle spielen (grosseres Angebot, verstérkte
Sensibilisierung etc.).

Die Frage ist, ob die Gemeinsamkeiten der Cannabisproble-
matik in den drei Ldndern zu einem vergleichbaren Umgang oder
vielmehr bestehende Unterschiede zu ganz unterschiedlichen
Herangehensweisen fiihren.

Gesetzliche Regelung
Osterreich — Therapie statt Strafe

Grundsitzlich wird Cannabis in Osterreich als Suchtgift de-

finiert.3 Unerlaubter Umgang (Erwerb, Besitz, Produktion etc.)
sind somit verboten und werden mit entsprechenden Strafen
belegt, die je nach definierter Grenzmenge unterschiedlich hoch
ausfallen. Fiir Cannabis gibt es jedoch schon lange eine Sonder-
bestimmung, nach der bei erstmaligem Aufgriff einer Person,
die Cannabis in geringer Menge zum Eigengebrauch erworben
hat oder besitzt und bei der kein Grund zur Annahme besteht,
dass eine gesundheitsbezogene Massnahme notwendig ist, eine
sofortige Zurlicklegung der Anzeige erfolgt.
Ein weiteres wichtiges Element ist die kriminalpolizeiliche bzw.
verwaltungsbehdrdliche Meldung des Verdachts des Verstosses
gegendas Suchtmittelgesetz (SMG) an die Gesundheitsbehéorde.
Dieser obliegt bei Hinweisen auf Drogenkonsum die Abklarung
des Bedarfs gesundheitsbezogener Massnahmen (§ 12 SMG).
Das gesundheitsbehdrdliche Gutachten ist auch im Suchtmit-
telstrafverfahren von Bedeutung, in dem ein festgestellter
gesundheitsbezogener Handlungsbedarf zur Bedingung fiir den
Verzicht auf ein formliches Strafverfahren gemacht wird. Ein
Handbuch sollte die Umsetzung dieses gesundheitsbehérdlichen
Gutachtens Gsterreichweit vereinheitlichen. Dennoch sind nach wie
vor regionale Unterschiede hinsichtlich des abgeleiteten Bedarfs
und der Art der gewédhlten gesundheitsbezogenen Massnahmen
zu beobachten.

Per 01.01.2016 wurde das Prinzip «Therapie statt Strafe» erwei-
tert: die Strafanzeige, die bis dahin parallel zur Mitteilung an die
Gesundheitsbehdrde an die Staatsanwaltschaft zu erstatten war,
entféllt in jenen Féllen, in denen sich der Anfangsverdacht eines
Drogendelikts ausschliesslich auf den personlichen Gebrauch der
Droge oder den persénlichen Gebrauch durch eine andere Person
bezieht, ohne dass aus der Tat ein Vorteil gezogen wurde. An
der grundsétzlichen Strafbarkeit des Erwerbs und Besitzes der
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Substanzen dndert dies nichts. Die nunmehr primdr zustandige
Gesundheitsbehorde hat ihrerseits (jedoch nur) dann die Staats-
anwaltschaft zu verstandigen, wenn die gemeldete Person nicht
zur Untersuchung erscheint oder die gesundheitsbezogenen
Massnahmen verweigert, die von der Gesundheitsbehdrde als
notwendig, zweckmassig, nach den Umstdnden moglich und
zumutbar und als nicht offenbar aussichtslos festgestellt wurden.
In diesen Fallen kommt es zu einem Suchtmittelstrafverfahren,
in dem die Mdglichkeiten, auf ein férmliches Strafverfahren zu
verzichten, wie bisher bestehen. Eine Entkriminalisierung ist
damit jedoch nicht verbunden.

Deutschland — unterschiedliche Strafrechtspraxis in den
Bundesldndern

Nach dem Betaubungsmittelgesetz (BtMG) ist der Besitz
(sowie Anbau, Herstellung, Handel, Einfuhr, Ausfuhr, Abgabe,
Verdusserung, sonstiges Inverkehrbringen und Erwerb) von
Cannabis in Deutschland illegal. Bis heute hat eine Regelung
des BtMG fiir den strafrechtlichen Umgang mit Konsumierenden
grosse Bedeutung, die 1992 erstmals in Kraft trat: Nach den
Bestimmungen von § 31a BtMG «Absehen von der Verfolgung»
kann der Staatsanwalt ein Ermittlungsverfahren wegen des
Verstosses gegen das Betaubungsmittelrecht einstellen, wenn
bei dem Tater, der Taterin lediglich eine geringe Menge Cannabis
zum Eigenkonsum sichergestellt wurde. Mit diesem Paragraphen
bringt der Gesetzgeber zum Ausdruck, dass die Bestrafung von
KonsumentInnen nicht das eigentliche Interesse des Betdu-
bungsmittelrechts ist.
Diese grundsatzliche Haltung des Gesetzgebers wird mit breitem
Konsens in der Fachoffentlichkeit begriisst, jedoch wird an der
Umsetzung des Paragrafen auch Kritik geiibt. Ein Kritikpunkt
ist, dass in der Praxis grosse Unterschiede in der Definition
einer geringen Menge (zwischen 5 und 15 Gramm) in den hier-
bei zustdndigen Bundesldndern vorherrschen. Neben diesen
uneinheitlichen Grenzwerten werden auch unterschiedliche
Anwendungen der «Kann-Regelung» durch die Bundeslander und
Staatsanwaltschaften kritisiert. Transparenz und Rechtssicherheit
bestehen fiir Konsumierende dadurch letztlich nicht.

Schweiz — Ordnungsbussen fiir Cannabiskonsum

Der Besitz von Cannabis ist in der Schweiz gemass Betaubungs-
mittelgesetz (BetmG) verboten und kann mit einer Freiheits- oder
Geldstrafe geahndet werden. Der Konsum wird ebenfalls mit Busse
bestraft, wobei das Verfahren in leichten Fillen eingestellt oder
von einer Strafe abgesehen werden kann.
ZuBeginn der 2000er-Jahre sah es danach aus, als ob die Schweiz
als erstes Land der Welt ein Gesetz zur Regulierung des Canna-
bismarktes einflihren wiirde. Die Argumente fiir die Regulierung
waren der Jugendschutz, der Kampf gegen den Schwarzmarkt
und die Gleichbehandlung aller Cannabiskonsumierenden durch
das Gesetz. Der vom Bundesrat vorgestellte Entwurf fiir ein
revidiertes Betdubungsmittelgesetz sah die Legalisierung des
Cannabiskonsums vor.
Nach einem dreijahrigen Vernehmlassungsprozess und verschie-
denen Debatten wurde im Juni 2004 auf die Revision des Bet&u-
bungsmittelgesetzes verzichtet, u.a. aufgrund von Uneinigkeiten
im Parlament betreffend der Cannabisfrage. In der Zwischenzeit
hatten einige Kantone begonnen, einen Cannabismarkt zu tole-
rieren. Gemaiss bestimmten Quellen sollen landesweit mehr als
200 Hanfldden entstanden sein.4 Diese Entwicklung ging mit
der Einstellung der Gesetzesrevision zu Ende und die Behdrden
gingen wieder konsequent gegen Hanfladen vor. Danach folgten
2004 und 2008 zwei gescheiterte politische Vorstésse — einmal im
Rahmen der Revision des Betdubungsmittelgesetztes und einmal
lanciert durch das Initiativkomitee Pro Jugendschutz — gegen
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Drogenkriminalitdt —, die das Ziel hatten, das Cannabisverbot
zu lockern. Mit der 2008 vom Volk angenommenen Teilrevision
des Betaubungsmittelgesetzes und dem Parlamentsbeschluss
von 2012 zum Ordnungsbussenverfahren flir Cannabis wird in der
Schweiz der Konsum einer geringfligigen Menge von Cannabis
(max. 10 Gramm) durch erwachsene Personen seit Oktober 2013
mit einer Ordnungsbusse von 100 CHF bestraft. Voraussetzung
dafiir ist, dass keine andere Widerhandlung vorliegt, der Konsum
von einem Polizisten, einer Polizistin beobachtet wurde und
nicht durch Jugendliche begangen wurde. Cannabis bleibt somit
verboten, aber eine Strafverfolgung wird — ausser in Ausnahme-
fallen — nicht aufgenommen.

Ziel der Einfiihrung des Ordnungsbussenverfahrens war eine
Harmonisierung der Rechtspraxis sowie die Reduktion der mit der
Strafverfolgung verbundenen Kosten. Zwar konnte ein Grossteil
der Verzeigungen durch die Ordnungsbussen ersetzt werden,
aber das Verfahren wird sehr uneinheitlich angewendet und
flihrt zu Ungleichbehandlung der Cannabiskonsumierenden je
nach Kanton.>

Stand der Cannabisdebatten
Deutschland

In Deutschland wird die Debatte um eine Cannabisfreigabe in
der Offentlichkeit nur rudimentér gefiihrt. Allenfalls Meldungen
und Berichte iiber weitreichende Veranderungenin den USA finden
mediale und 6ffentliche Aufmerksamkeit. Anderseits findet inder
Fachoffentlichkeit seit fiinf Jahren verstarkt eine differenzierte
Diskussion um den gesellschaftlichen Umgang mit nicht-medi-
zinischem Cannabisgebrauch statt. Eine Initiative von mehr als
der Hilfte aller deutschen Strafrechtsprofessoren® zielt seit 2013
darauf ab, eine politische Debatte zum rechtlichen Status von
Cannabis zu befordern. Seitdem haben zahlreiche Institutionen,
Verbande, Forschungsgesellschaften unterschiedlicher fachlicher
Ausrichtung sowie verschiedene Berufsgruppenvertretungen
in Stellungnahmen und Positionspapieren auf die vielseitigen
Probleme der Thematik hingewiesen und eine politische Debatte
sowie z.T. konkrete Schritte politischen Handelns zur Veranderung
der Rahmenbedingungen eingefordert.

In die Bundespolitik wurde das Thema unter anderem durch
den Gesetzentwurf eines Cannabiskontrollgesetzes? der Oppo-
sitionspartei Blindnis 9o/Die Griinen im Jahr 2015 eingebracht.
Der Entwurf sieht eine staatlich geregelte Abgabe durch streng
regulierte Verkaufsstellen vor. Zahlreiche Bestimmungen darin
sollen Verbraucher-, Gesundheits- und Jugendschutz gegeniiber
der derzeitigen Situation eines illegalen Schwarzmarktes ver-
bessern. Aufgrund der Mehrheitsverhaltnisse ist nicht davon
auszugehen, dass dieser Oppositionsantrag umgesetzt wird, da
ein entsprechender politischer Wille der grossen Koalition nicht
formuliert wurde.

Mit unterschiedlichem Fortschritt der Debatte wurde unter
anderem in Berlin, Bremen, Hamburg, Frankfurt, Diisseldorf und
Miinster iiber die Moglichkeiten von wissenschaftlich begleiteten
Modellprojekten diskutiert. Ziel der erorterten und (z.B. durch
die Bezirksverwaltung Berlin Friedrichshain-Kreuzberg) zum
Teil beantragten Vorhaben ist die Erprobung einer Alternative
des generellen Verbots durch eine kontrollierte Abgabe von Can-
nabis zu Konsumzwecken. Bislang konnte keines der Vorhaben
umgesetzt werden. Zum Teil wurden die konzipierten Projekte
in den zustédndigen Kammern und Parlamenten (z.B. Frankfurt,
Hamburg) zuriickgestellt oder abgelehnt, im Falle von Berlin
Friedrichshain-Kreuzberg erfolgte eine Ablehnung durch das
Bundesinstitut fiir Arzneimittel und Medizinprodukte (BfArm).
Trotz dieser Sachlage kiindigten kommunale VertreterInnen (aus
Hamburg und Berlin) an, die Pldne der Umsetzung von Modell-
projekten weiter zu verfolgen.8



Schweiz

In der Schweiz wurden nach den gescheiterten Initiativen
zur Cannabislegalisierung seit 2010 in grésseren Stadten (Ziirich,
Luzern, Bern, Biel, St. Gallen, Lausanne, Winterthur) Postulate
oder parlamentarische Initiativen mit dem Ziel lanciert, die De-
batte rund um alternative Moglichkeiten fiir die Produktion und
den Verkauf von Cannabis wieder in Gang zu bringen. Besondere
Aufmerksamkeit verdient die interparlamentarische Arbeits-
gruppe in Genf. Der Gruppe zufolge wiirden offiziell anerkannte
Vereinigungen von Cannabiskonsumierenden dazu beitragen,
den Schwarzmarkt einzuddmmen sowie die offentliche Sicher-
heit zu starken. Die Stadte schlossen sich schliesslich 2015/2016
zusammen, um dem Bundesamt fiir Gesundheit ein gemein-
sames Projekt zu unterbreiten und eine Ausnahmebewilligung
flir wissenschaftlich begleitete Pilotprojekte in Basel, Bern, Genf
und Ziirich zu erhalten. Allerdings ist die Durchfiihrung solcher
Pilotprojekte auf politischer Ebene nicht unumstritten und es
bleibt offen, ob die geplanten Feldversuche durchgefiihrt werden
konnen. So wurde inzwischen in den eidgendssischen Raten eine
parlamentarische Initiative® eingereicht, mit der ein solches
Ansinnen vereitelt werden soll.

Osterreich

Seit dem Jahr 2014 werden aufgrund der internationalen
Entwicklungen auch unter den Fachleuten in Osterreich die
Moglichkeiten einer Regulierung bzw. Legalisierung von Cannabis
verstérkt diskutiert. Das Interesse von Offentlichkeit und Politik
am Thema bzw. an einer Verdanderung scheint jedoch eher gering
zu sein. Eine breite 6ffentliche Debatte zur Regulierung bzw. Le-
galisierung von Cannabis findet nicht statt, einzelne Initiativen
gibt es hingegen schon.
Ziel einer parlamentarischen Biirgerinitiative von 2014 zur
Herausnahme von Cannabis aus dem Osterreichischen Sucht-
mittelgesetz war die Legalisierung von Anbau und Herstellung
von Cannabis fiir den personlichen Konsum sowie Erwerb und
Besitz von Cannabis in geringen Mengen ab dem Erreichen des
16. Lebensjahres. Es wurde vorgeschlagen, dass fiir die Herstel-
lung grosserer Cannabismengen eine Lizenz erworben werden
kann, als Vertriebsstellen fiir Cannabisprodukte sollten Trafiken,
Apotheken und andere lizenzierte Abgabestellen fungieren. Diese
Biirgerinitiative wurde am 30. Juni 2015 im Justizausschuss des
Nationalrats gemeinsam mit dem Strafrechtsdnderungsgesetz
2015 behandelt und damit als erledigt betrachtet. In der Folge
wurden zwar durch das Strafrechtsdnderungsgesetzes 2015 das
Prinzip «Therapie statt Strafe» weiterentwickelt, eine Legalisierung
wurde jedoch nicht angedacht. Eine zweite Biirgerinitiative lauft
noch bis Februar 2017, fokussiert jedoch auf Besitz und Erzeugung
von Cannabis(-produkten) durch PatientInnen im Sinne einer
medizinischen Anwendung.

Positionen
Schweiz

Inder Schweiz haben verschiedene Fachorganisationenmit der
Publikation von Grundlagenpapieren Position in der Cannabisde-
batte bezogen: Eine Arbeitsgruppe des Fachverbands Sucht, des
Dachverbands der offenen Jugendarbeit und der Schweizerischen
Arbeitsgemeinschaft der Jugendverbénde befasste sich mit dem
Jugendschutz innerhalb eines geregelten Cannabismarktes. Das
Grundlagenpapier'© enthilt einen Abriss der gesetzlichen Bestim-
mungen und schligt verschiedene Jugendschutzmassnahmen
vor. Die Nationale Arbeitsgemeinschaft Suchtpolitik (NAS-CPA)
- eine Schweizer Plattform fiir die suchtpolitische Diskussion
verschiedener Organisationen — verdffentlichte ihrerseits eine
Grundposition iiber die Marktregulierung in der Drogenpolitik.**
Obwohl sich das Papier mit dem gesamten Spektrum illegaler
Substanzen befasst, nimmt die NAS-CPA auch explizit zu Can-

nabis Stellung. Sie empfiehlt, «den privaten Konsum und Anbau
von Cannabis fiir den Eigenbedarf zu entkriminalisieren oder zu
legalisieren». In einem anderen Dokument von 2015 befasst sich
die NAS-CPA gemeinsam mit den kantonalen und stadtischen
Suchtbeauftragten (KKBS und SKBS) mit den zentralen Aspekten
der Cannabisregulierung.*? Die Publikation enthdlt einen Abriss
der bestehenden Legalisierungs- und Regulierungsmodelle fiir
den Cannabismarkt. In den Schlussfolgerungen wird ausdriicklich
darauf hingewiesen, dass die Regulierung des Cannabismarktes
als gesellschaftlicher und gesetzgeberischer Lernprozess zu
verstehen sei.

Deutschland

In Deutschland haben insbesondere zur Thematik des nicht-
medizinischen Cannabisgebrauchs und seiner rechtlichen Hand-
habe in den vergangenen Jahren zahlreiche Verbéande, Organi-
sationen, Initiativen und Fach- und Forschungsgesellschaften
Stellungnahmen und Positionspapiere veroffentlicht.®3
Dabeireichen die Forderungen von geringen Verdnderungen des
Status quo bis hin zur grundlegenden Neuausrichtung mit einer De-
facto-Legalisierung von Cannabis. Weitgehender Konsens herrscht
auch bei GegnerInnen einer Freigabe dariiber, dass die derzeitigen
Regelungen und Praxis der Strafverfolgung zu einer zusétzlichen
Belastung der Konsumierenden fiihren und eine Entkriminalisie-
rung bzw. Ausweitung und Vereinheitlichung der Regelungen von
§ 31a BtMG erforderlich geworden ist. BeflirworterInnen einer
Freigabe bringen unterschiedliche Regulierungsmodelle in die
Diskussion ein, die von Cannabis Social Clubs nach spanischem
Vorbild (gemeinschaftlicher privater, nichtkommerzieller Anbau
zum Eigenkonsum) bis zu lizenzierten Verkaufsstellen (in engen
Grenzen staatlicher Bestimmungen) reichen. Letztendlich werden
in vielen Stellungnahmen die Kritikpunkte an der derzeitigen
Gesetzeslage praziser vorgetragen als die Vorschlédge der Alter-
nativen zur derzeitigen Regelung. Dass durch die derzeitigen
Bestimmungen des Betdubungsmittelrechts zahlreiche und
vielseitige unerwiinschte Sekundérfolgen entstehen, ist breiter
Konsens der Sachverstandigen in der Fachoffentlichkeit. Angefiihrt
wird u.a., dass der Staat die Kontrolle iiber das Marktgeschehen
und die Produkte aus der Hand gegeben hat und durch Regulierung
zurlickgewinnen sollte. In der Illegalitat ist keine staatliche Steu-
erung des Marktgeschehens méglich und der Schwarzmarkt fiihrt
zumangelnder Produktsicherheit (unbekannter Wirkstoffgehalt,
gesundheitsschadliche Beimengungen). Weitere Argumente
sind, dass kein spezifischer gesetzlicher Jugendschutz existiert,
hoher Ressourcenaufwand ohne messbare positive Effekte fiir
die Strafverfolgung betrieben wird, sich Widerspriiche in der
Zielsetzung von Kriminalpravention und Gesundheitsférderung
und gesundheitsbezogener Pravention ergeben und weiterhin die
Rahmenbedingungen fiir Préavention und Schadensminderung
erschwert werden.

Auch um in dieser Hinsicht zu einer einvernehmlichen Hal-
tung in Gesellschaft, Fachoffentlichkeit und Politik zu kommen
und um eine (bislang fehlende) Kohirenz der Cannabispolitik in
Deutschland vorzubereiten, forderte die Deutsche Hauptstelle
flr Suchtfragen 2015 die Einsetzung einer Enquete-Kommission
aus Mitgliedern des Bundestages und externen Sachverstin-
digen.* Denn bei aller Uneinigkeit, welche Veranderungen in der
Cannabispolitik hinsichtlich des nicht-medizinischen Gebrauchs
erforderlich sind, so herrscht insgesamt grosser Konsens dariiber,
dass Reformen erforderlich und unumgénglich sind.

Osterreich

In Osterreich kann die in der neuen &sterreichischen Sucht-
praventionsstrategie dargestellte Sicht als eine gemeinsam
festgelegte Position herangezogen werden. Das zentrale Ziel der
Suchtpréventionsstrategie, die sich auf simtliche Suchtformen

SuchtMagazin 2&3|2017 41



DOSSIER: SUCHTHILFE IM DEUTSCHSPRACHIGEN RAUM

bezieht, ist die Verhinderung von negativen Auswirkungen durch
den Gebrauch psychotroper Substanzen und durch Verhaltensstich-
te. Fiir den Bereich illegale Drogen — und dazu gehort Cannabis
- wird in der neuen &sterreichischen Suchtpraventionsstrategie
betont, dass Beratung bzw. medizinische, psychologische und
soziale Hilfe Vorrang vor strafrechtlicher Verfolgung haben.
Personen, die gewerbsmassigen illegalen Suchtmittelhandel
betreiben, sollen strafrechtlich verfolgt werden. Gleichzeitig soll
auf die Bestrafung von KonsumentInnen verzichtet und diesen
ein diversifiziertes Massnahmenangebot von Pravention iiber
Suchtberatung, Uberlebenshilfe/Schadensminimierung, Sucht-
therapie, gesundheitlicher Rehabilitation sowie beruflicher und
sozialer Integration zur Verfiigung gestellt werden.

Abgesehen davon werden unterschiedliche Positionen gedussert.
Diese reichen von strikter Ablehnung einer Legalisierung (mit
oder ohne Strafverfolgung) — um eine vermutete Zunahme des
Cannabiskonsums und damit verbundener Probleme zu verhindern
— bis hin zu einer vollstandigen Freigabe.

Z.B. fordert das Netzwerk Drogenselbsthilfe Vorarlberg die
Freigabe des Cannabisbesitzes und Anbaus fiir den Eigenbedarf.
Argumentiert wird v.a. mit demmedizinischen Nutzen, aber eben
auch mit den damit verbundenen Mdglichkeiten der Qualitats-
kontrolle (Konsumentenschutz). Im Vergleich zu Alkohol wird
Cannabis als weniger problematisch beurteilt, wobei durchaus
darauf hingewiesen wird, dass dies von der Art bzw. dem Ausmass
des Konsums und individuellen Faktoren abhdangt und von einem
Konsum in der Pubertit abzuraten ist.

Folgerungen aus dieser Gesamtschau

Allen drei Lindern gemeinsam ist sicher ein Schritt weg von
einer strafrechtlichen Bestrafung des Cannabiskonsums. Sowohl
in Deutschland wie auch in Osterreich und der Schweiz bestehen
neben Strafverfolgungen vor allem fiir den Eigen- oder Erstkon-
sum vereinfachte Verfahren. Dies scheint oft mit einer wenig
einheitlichen Rechtspraxis einherzugehen, zeigt aber auch das
Bestreben, Konsumierende nicht zu kriminalisieren.
Von dieser teilweisen Entkriminalisierung hin zu einer konse-
quenten Regulierung und damit der Legalisierung von Cannabis ist
es dennoch ein weiter Weg. Zwar sind insbesondere in der Schweiz
und in Deutschland Diskussionen im Gang und es werden auch
Vorschlége fiir eine Alternative zum generellen Verbot diskutiert.
Die geplanten Pilotprojekte in der Schweiz scheinen momentandie
am weitesten fortgeschrittenen Initiativen in diese Richtung zu
sein. Vor dem Hintergrund des Konzepts «Therapie statt Strafe»
sind vergleichbare Initiativen in Osterreich weniger prominent.

Ob und welches Modell vorteilhafter ist als die anderen lasst
sich aufgrund der verschiedenen Rahmenbedingungen und der
vielen Einflussfaktoren z.B. auf das Konsumverhalten aber auch
die Schwierigkeiten bei der Pravalenzschatzung nicht sagen.
Aus einer praventiven Perspektive ist jede Vorgehensweise, die
Konsumierende dazu anregen kann, ihren Konsum zu reflektieren
und gegebenenfalls eine der individuellen Situation angemessene
Beratung oder andere Intervention in Anspruch zu nehmen,
einer reinen Bestrafung vorzuziehen. Ob eine Begutachtung
durch eine Gesundheitsbehorde der einzig mogliche Weg ist
oder differenzierte Losungen erfolgreicher wéren, kann hier nicht
beantwortet werden.

Inallendrei Landern werden denkbar verschiedene Positionen
vertreten, die von der Forderung nach einem grundsatzlichen
Umdenken in der Cannabisfrage bis hin zur Verteidigung des
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rechtlichen Status quo reichen. Unter dem Einfluss der interna-
tionalen Entwicklung ist mit einer weiteren Intensivierung der
Debatte zu rechnen. Insbesondere diirften sich aufgrund der in
anderen Landern gemachten Erfahrungen mit der Regulierung
von Cannabis neue bzw. differenziertere Positionen herauskri-
stallisieren und der Debatte immer neue Impulse verleihen. Ob
dies dann auch zu Anderungen der Rahmenbedingungen fiihren
wird — und wenn ja, zu welchen —, bleibt abzuwarten.e

Literatur

DOJ - Dachverband der offenen Jugendarbeit/FS — Fachverband Sucht/

SAJV - Schweizerische Arbeitsgemeinschaft der Jugendverbdnde (2015):
Jugendschutz im regulierten Cannabismarkt. Grundlagenpapier.
www.tinyurl.com/z4nanzan, Zugriff 28.12.2016.

DHS - Deutsche Hauptstelle fiir Suchtfragen (2015): Cannabispolitik in
Deutschland. Massnahmen iiberpriifen, Ziele erreichen. Hamm.
www.tinyurl.com/jctnehj, Zugriff 27.1.2017.

Deutscher Bundestag (2015): Entwurf eines Cannabiskontrollgesetzes
(CannkG). Gesetzentwurf der Abgeordneten Dr. Harald Terpe.
Drucksache 18/4204 vom 04.03.2015.
www.tinyurl.com/hpornoq, Zugriff 27.1.2017.

Leimlehner, E. (2004): Der Cannabismarkt in der Schweiz. Strukturen,
Veranderungen und Risiken. Abhangigkeiten 10(2): 1-8.

NAS-CPA Nationale Arbeitsgemeinschaft (2015): Zentrale Aspekte der
Cannabisregulierung. Griinde, Ziele und mégliche Massnahmen. Bern.
www.tinyurl.com/hds2z6a, Zugriff 28.12.2016.

NAS-CPA Nationale Arbeitsgemeinschaft (2014): Marktregulierung in der
Drogenpolitik. Grundposition der Nationalen Arbeitsgemeinschaft
Suchtpolitik NAS-CPA. Zofingen.
www.tinyurl.com/zmtqaps, Zugriff 28.12.2016.

Raiser, P./Kreider, C. (2016): Illegale Drogen. Positionen in der Debatte um
eine Cannabis-Freigabe zum nicht-medizinischen Gebrauch. S. 108-125
in: Deutsche Hauptstelle fiir Suchtfragen (Hrsg.), Jahrbuch Sucht 2016.
Lengerich: Pabst.

Schildower Kreis (2013): Resolution deutscher Strafrechtsprofessorinnen
und -professoren an die Abgeordneten des Deutschen Bundestages.
Berlin. www.tinyurl.com/naz22x7t, Zugriff 27.01.2017.

Weigl, M./Anzenberger, ]./Busch, M. /Grabenhofer-Eggerth, A./Horvath,
I./Schmutterer, I./Strizek, ]./Tiirscherl, E. (2016): Bericht zur
Drogensituation 2016. Gesundheit Osterreich GmbH, Geschiftsbereich
OBIG.

Zobel, F./Gmel, G. (2016): Monitorage des addictions avec les pays voisins:
le cannabis. Lausanne: Addiction Suisse. www.tinyurl.com/z6n8ckg,
Zugriff 28.12.2016.

Zobel, F./Homberg, C./Marthaler, M. (2017): Les amendes d’ordre pour
consommation de cannabis: analyse de la mise en ceuvre (rapport
de recherche Nr. 82). Lausanne: Addiction Suisse.
www.tinyurl.com/hg4ges4n, Zugriff 21.2.2017.

Zobel, F./Marthaler, M. (2016): Neue Entwicklungen in der Regulierung des
Cannabismarktes: von A (Anchorage) bis Z (Ziirich). 3. aktualisierte
Auflage des Berichts Von den Rocky Mountains bis zu den Alpen.
Lausanne: Sucht Schweiz. www.tinyurl.com/hzsqcé6f, Zugriff 21.2.2017.

Endnoten

1 Vgl. Zobel/Marthaler 2016.

2 Vgl. Zobel/Gmel 2016.

3 Vgl. Weigl/Anzenberger et al. 2016.

4 Im)ahr 2004 erklarten 21.9% der Jugendlichen, die in den vergangenen
6 Monaten Cannabis konsumierte hatten, sie hédtten das Produkt in
einem Hanfshop gekauft. 2007 war diese Zahl auf 5.8% gesunken.
Parallel dazu war die Anzahl jener gestiegen, die ihre Substanzen bei
einem Dealer gekauft hatten (2004: 5.7%, 2007: 13%). Vgl. Leimlehner
2004.

Vgl. Zobel et al. 2017.

Vgl. Schildower Kreis 2013.

Vgl. Deutscher Bundestag 201s.

Vgl. Raiser/Kreider 2016.

Vgl. Parlamentarische Initiative von Verena Herzog: «Die Ausnahmen
fiir die wissenschaftliche Forschung im Betdubungsmittelgesetz
konkretisieren.» www.tinyurl.com/zzoakfc, Zugriff 21.2.2017.

10 Vgl. DO)/FS/SA)V 2015.

11 Vgl. NAS-CPA 2014.

12 Vgl. NAS-CPA 2015.

13 Fiir eine Ubersicht der Positionen siehe auch Raiser/Kreider 2016.

14 Vgl. DHS 2015.

O co~N OOown



	Cannabisregulierung in den deutschsprachigen Ländern

